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(54) STAUBSAUGERDÜSE

(57) Die Erfindung betrifft eine Staubsaugerdüse (1)
mit einem Gehäuse (1), mit einem in dem Gehäuse (2)
ausgebildeten Saugkanal (6), mit einem an einer Unter-
seite des Gehäuses (2) ausgebildeten, sich in einer
Querrichtung (y) erstreckenden und an den Saugkanal
(6) anschließenden Saugmund (8) und mit einem in dem
Saugkanal (6) um eine Drehachse (d) drehbar angeord-
neten Reinigungselement (9). In der Querrichtung (y) ist
neben dem Saugkanal (6) ein Transmissionsraum (14)
angeordnet. Die Staubsaugerdüse (1) umfasst ferner ei-
nen zumindest teilweise in dem Transmissionsraum (14)
angeordneten und einen Elektromotor (13) aufweisen-
den elektrischen Antrieb (12), welcher in dem Transmis-
sionsraum (14) mit dem Reinigungselement (9) mecha-
nisch gekoppelt ist. Erfindungsgemäß weist der elektri-
sche Antrieb (12) einen Kühlluftauslass (13b) auf, wel-
cher strömungstechnisch mit dem Transmissionsraum
(14) verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Staubsaugerdüse mit
einem Gehäuse, mit einem in dem Gehäuse ausgebil-
deten Saugkanal und mit einem in einer Unterseite des
Gehäuses ausgebildeten, sich in einer Querrichtung er-
streckenden und an den Saugkanal anschließenden
Saugmund. In dem Saugkanal ist ein Reinigungselement
um eine Drehachse drehbar angeordnet. In der Quer-
richtung neben dem Saugkanal ist ein Transmissions-
raum angeordnet. Die Staubsaugerdüse umfasst weiter-
hin einen zumindest teilweise in dem Transmissions-
raum angeordneten und einen Elektromotor aufweisen-
den elektrischen Antrieb, welche in dem Transmissions-
raum mit dem Reinigungselement mechanisch gekop-
pelt ist. Die gattungsgemäße Staubsaugerdüse ist ins-
besondere zum Reinigen von Bodenflächen vorgese-
hen. Dabei dient der mit dem Reinigungselement
gekoppelte elektrische Antrieb dazu, dieses in einer Ro-
tationsbewegung um die Drehachse zu versetzen. Infol-
ge dieser Bewegung kann das Reinigungselement auf
oder in einem insbesondere textilen Bodenbelag ange-
lagerte Schmutzpartikel lösen, so dass diese durch einen
Saugluftstrom abgeführt werden können.
[0002] Der Saugkanal ist insbesondere dazu vorgese-
hen, mit einer Saugluftführung eines Saugreinigungsge-
räts verbunden zu werden bzw. mit der Saugluftführung
verbunden. Dazu weist die Staubsaugerdüse vorzugs-
weise einen Sauganschluss, insbesondere einen Saug-
anschlussstutzen auf.
[0003] Das Saugreinigungsgerät weist ein Gebläse zu
Erzeugung eines Saugluftstroms und zumindest eine Ab-
scheidevorrichtung zum Abtrennen von in dem Saugluft-
strom mitgeführten Schmutzpartikeln auf. Die Abschei-
devorrichtung kann insbesondere als Zyklonfilter
und/oder Filterbeutel ausgebildet sein.
[0004] Insbesondere eignet sich die erfindungsgemä-
ße Staubsaugerdüse zur Verwendung mit einem Boden-
staubsauger (Canister Cleaner), einem Aufrechtstaub-
sauger (Upright Cleaner), einem Handsauggerät, akku-
betriebenen Staubsaugern mit einem starren Saugrohr
(Stick-Cleaner) und/oder in einem Gebäude festverbau-
ten Staubsaugeranlagen. Zur Versorgung des Elektro-
motors weisen die verwendeten Saugreinigungsgeräte
bzw. diese mit der Staubsaugerdüse verbindende Saug-
leitungen vorzugsweise elektrische Versorgungsleitun-
gen auf. Ebenso ist eine Integration in einen Saugroboter
möglich.
[0005] Problematisch ist bei einer starken Beanspru-
chung - insbesondere bei einem Einsatz auf hochflorigen
Teppichböden - dass aufgrund starker mechanischer Be-
anspruchung eine erhebliche Abwärmemenge in dem
Elektromotor anfällt. Diese effizient abzuführen ist so-
wohl für die Betriebssicherheit als auch die Lebensdauer
der Staubsaugerdüse von entscheidender Bedeutung.
Dabei kommt erschwerend hinzu, dass gerade in Last-
situationen die Drehzahl des Elektromotors regelmäßig
sinkt, so dass mit dem Elektromotor gekoppelte Zwangs-

belüftungen in nachteiliger Weise gedrosselt werden.
[0006] Daher hat man in der Vergangenheit oftmals
sogenannte Fehlluftströme zur Kühlung des Elektromo-
tors genutzt. Diese machen sich bei der Luftführung zu-
nutze, dass innerhalb des Saugkanals ein niedrigeres
Druckniveau als an der Außenseite der Staubsaugerdü-
se herrscht. Durch geeignete Nebenluftöffnungen hat
man dabei einen (sauberen) Luftstrom von der Außen-
seite der Staubsaugerdüse angesaugt, am Elektromotor
vorbeigeführt und in den Saugkanal geleitet. Dieser Luft-
strom steht jedoch nicht mehr für Reinigungszwecke zur
Verfügung.
[0007] Daher wurde bereits in EP 2 064 979 vorge-
schlagen, die Kühlluft an der Unterseite der Staubsau-
gerdüse auszuleiten, so dass diese durch den Saug-
mund mit angesaugt werden kann. Der Kühlluftstrom ist
somit der Reinigungswirkung weiter zugänglich. Um al-
lerdings an der Düsenunterseite einen hinreichenden
Unterdruck zu erzeugen, muss die Kühlluft in einem ge-
genüber der Umgebung zumindest teilweise abgedich-
teten Bereich entlassen werden.
[0008] Leider lässt die Effizienz dieser Lösung noch
zu wünschen übrig. So ist das an der Unterseite der
Staubsaugerdüse erreichbare Druckniveau nicht ausrei-
chend, um einen hinreichend großen Saugluftstrom zu
erzeugen. Auch führt ein sogenanntes "Festsaugen" -
eine Situation, bei der der Unterdruck innerhalb des
Saugkanals den Verschluss des Saugmunds und die Un-
terbrechung des Saugluftstroms verursacht - gleichzeitig
auch zu einer Unterbrechung des Kühlluftstroms. Gera-
de in diesem Szenario ist im Gegenteil eher ein verstärk-
ter Saugluftstrom erforderlich.
[0009] Auch ist es vor dem Hintergrund einschlägiger
Energiespar-Regularien in der EU oder bei akkubetrie-
benen Geräten sehr schwierig, nicht-reinigungsaktive
Nebenluftströme zur Kühlung zu nutzen. Damit würde -
im Verhältnis zur eingesetzten elektrischen Energie - die
Reinigungsleistung zu sehr absinken.
[0010] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die
Aufgabe zugrunde, die Kühlluftführung bei einer gat-
tungsgemäßen Staubsaugerdüse zu optimieren. Dabei
soll eine sichere Versorgung mit Kühlluft gewährleistet
sein und die Reinigungswirkung nicht beeinträchtigt wer-
den.
[0011] Gegenstand der Erfindung und Lösung dieser
Aufgabe ist eine Staubsaugerdüse nach Anspruch 1. Be-
vorzugte Ausgestaltungen sind in den abhängigen Un-
teransprüchen angegeben.
[0012] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
Elektromotor einen Kühlluftauslass aufweist, welcher
strömungstechnisch mit dem Transmissionsraum ver-
bunden ist. Da das rotierende Reinigungselement in dem
Transmissionsraum mit dem elektrischen Antrieb gekop-
pelt ist, ließe sich dieser gegenüber dem Saugraum nur
mit einem für Staubsaugerdüsen unverhältnismäßig gro-
ßen Aufwand abdichten. Vielmehr sind der Transmissi-
onsraum und der Saugkanal im Bereich des Reinigungs-
elements ebenfalls strömungstechnisch miteinander
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verbunden. Dadurch ist es möglich, dass der während
des Betriebs im Saugkanal herrschende Unterdruck ein
Druckgefälle zum Transmissionsraum und dadurch mit-
telbar auch zum Kühlluftauslass des Elektromotors er-
zeugt.
[0013] Infolgedessen kann ein während des Betriebs
aus dem Kühlluftauslass austretender erwärmter Kühl-
luftstrom in den Transmissionsraum und dadurch nach-
folgend in den Saugkanal abgeleitet werden. Da sich der
Transmissionsraum ohnehin nicht vollständig gegenü-
ber dem Saugkanal abdichten lässt, werden keine zu-
sätzlichen Fehlluftströme geschaffen. Vielmehr wird die-
ser Luftstrom durch die strömungstechnische Verbin-
dung des Luftauslasses mit dem Transmissionsraum
derart gerichtet, dass dieser als weiteren Nutzen auch
Abwärme vom Elektromotor wegführen kann.
[0014] Da der Kühlluftstrom in den Saugkanal eintritt,
kann er dort ebenfalls reinigungswirksam werden, indem
er von dem Reinigungselement aufgewirbelte Schmutz-
partikel mit abführt. Die Reinigungsleistung wird daher
durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen ebenfalls
nicht beeinträchtigt.
[0015] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht darin,
dass im Falle eines Festsaugens der Kühlluftstrom nicht
behindert wird. Im Gegenteil verstärkt sich der Unter-
druck innerhalb des Saugkanals, so dass ein größerer
Kühlluftstrom ausgebildet wird, was einen verbesserten
Wärmeabtransport von dem zusätzlich belasteten Elek-
tromotor ermöglicht.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung weist
der elektrische Antrieb ein in dem Transmissionsraum
angeordnetes Antriebsrad auf. Das Antriebsrad kann da-
bei durch den Elektromotor in eine Drehbewegung ver-
setzt werden. Es ist gleichzeitig dazu eingerichtet, durch
mechanische Kopplung diese Drehbewegung auf das
Reinigungselement zu übertragen.
[0017] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung ist der Elektromotor außerhalb des Transmissi-
onsraums angeordnet. Das in dem Transmissionsraum
angeordnete Antriebsrad ist dabei durch eine Antriebs-
welle mit dem Elektromotor verbunden, welche durch ei-
ne Wandlung des Transmissionsraums verläuft. Da-
durch wird der Elektromotor von dem Transmissions-
raum - und vermittelt auch vom Saugkanal - abgekapselt.
Etwaige in dem Transmissionsraum vorhandene bzw.
aus dem Saugkanal in den Transmissionsraum übertre-
tende Schmutzpartikel werden somit verbessert vom
Elektromotor ferngehalten. Da sich der Elektromotor im
Betrieb zweckmäßigerweise auf einem höheren Druck-
niveau als der Transmissionsraum befindet, ist eine voll-
ständige Abdichtung (beispielsweise durch eine Wellen-
dichtung) nicht erforderlich. Vielmehr wird der Raum zwi-
schen dem elektrischen Antrieb und der Wandung im
Betrieb durch einen Luftstrom gespült.
[0018] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
zwischen der Wandung des Transmissionsraums und
dem elektrischen Antrieb ein Ringspalt von weniger als
0,3 mm, vorzugsweise zwischen 0,05 mm 0,1 mm aus-

gebildet. Ein Ringspalt dieser Größe kann einerseits ei-
nen mechanischen Kontakt zwischen beweglichen Tei-
len des elektrischen Antriebs und der Wandung sicher
verhindern, während keine allzu großen Nebenluftströ-
me zu erwarten sind. Bevorzugt weist der Ringspalt einen
Strömungsquerschnitt von weniger als 10 mm2, insbe-
sondere weniger als 4 mm2 ganz besonders bevorzugt
2 mm2 oder weniger auf. Der Ringspalt ist einerseits
durch die Wandung begrenzt und andererseits insbeson-
dere durch das Motorengehäuse, einen nicht drehenden
Teil des Elektromotors, die Motorwelle und/oder das An-
triebsrad begrenzt.
[0019] Gemäß einer alternativen bevorzugten Varian-
te ist der elektrische Antrieb dichtend in die Wandung
des Transmissionsraums eingesetzt, sodass kein Rings-
palt verbleibt.
[0020] Vorzugsweise weist der Elektromotor ein Mo-
torgehäuse auf, wobei der Kühlluftauslass des elektri-
schen Antriebs an dem Motorgehäuse ausgebildet ist
und das Motorgehäuse ferner zumindest einen Kühlluft-
einlass aufweist. Dabei ist der Kühlluftauslass durch eine
Abluftleitung mit dem Transmissionsraum verbunden.
Durch die Abluftleitung wird der Kühlluftstrom derart di-
rigiert, dass die im Betrieb aus dem Motorgehäuse aus-
tretende erwärmte Kühlluft unmittelbar mit der Abluftlei-
tung abgeführt und dem Transmissionsraum zugeführt
wird. Dadurch kann die mit einem gegebenen Kühlluft-
strom erzielte Kühlleistung maximiert werden.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung weist
der Elektromotor innerhalb des Motorgehäuses einen
Impeller zu Förderung der Kühlluft auf. Dieser fördert ak-
tiv den Kühlluftstrom von dem Kühllufteinlass in Richtung
des Kühlluftauslasses.
[0022] Besonders bevorzugt weist die Abluftleitung ei-
nen Leitungsquerschnitt zwischen 20 mm2 und 100 mm2

auf. Ein derart dimensionierter Abluftkanal ist dazu ge-
eignet, sämtliche aus dem Kühlluftauslass strömende
Kühlluft aufzunehmen und mit geringem Strömungswi-
derstand an den Transmissionsraum weiterzuleiten
[0023] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Abluftleitung als Rohrleitung ausgebildet. Eine Rohrlei-
tung weist dabei insbesondere aneinander anschließen-
de zumindest geometrisch ähnliche Querschnittsflächen
auf. Vorzugsweise ist die Rohrleitung mit einem konstan-
ten Strömungsquerschnitt und/oder einer gleichbleiben-
den Querschnittsform ausgebildet. Insbesondere kann
die Rohrleitung mit einem runden, ovalen oder vielecki-
gen Querschnitt ausgebildet sein.
[0024] Die Abluftleitung kann gemäß einer ersten Al-
ternative als separates Bauteil in das Gehäuse eingelegt
sein. Dies erleichtert den Fertigungsprozess. Insbeson-
dere kann die separat ausgebildete Abluftleitung auch
materialverschieden zu dem Material des Gehäuses
ausgebildet sein. Es ist dabei auch denkbar, die Abluft-
leitung aus einem flexiblen Material - beispielsweise als
Gummischlauch - auszubilden.
[0025] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung ist die
Abluftleitung in das Gehäuse integriert. Dabei kann bei-

3 4 



EP 4 298 970 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

spielsweise durch zwei parallel geführte Wandabschnitte
ein Strömungskanal ausgebildet werden, welcher gleich-
zeitig als Abluftleitung fungiert.
[0026] Besonders bevorzugt ist die Abluftleitung dich-
tend an das Motorgehäuse angeschlossen. Dies trägt zu
einer zusätzlichen Lenkung des Kühlluftstromes bei, da
das Druckniveau des Transmissionsraums - vermittelt
durch die Abluftleitung - gezielt an dem Kühlluftauslass
konzentriert wird. Über die Abluftleitung abgezogene Luft
wird dabei zwangsweise durch das Motorgehäuse ge-
führt.
[0027] Besonders bevorzugt mündet die Abluftleitung
in einer Wandung des Transmissionsraums. Von dort
schließt sie direkt an das Druckniveau des Transmissi-
onsraums an.
[0028] Vorzugsweise weist das Reinigungselement ei-
nen mit Reinigungsmitteln, insbesondere Borsten be-
setzte Reinigungswalze und ein lösbar mit der Reini-
gungswalze verbindbares Antriebselement auf, welches
mit dem elektrischen Antrieb gekoppelt ist. Diese Auftei-
lung in zumindest zwei Teile ermöglicht eine funktionale
Trennung: Während das Antriebselement für die mecha-
nische Kopplung an den elektrischen Antrieb optimiert
ist, ist die Reinigungswalze für den Bodenkontakt vorge-
sehen. Die Reinigungsmittel können zumindest teilweise
aus dem Saugmund herausragen.
[0029] Zweckmäßigerweise sind die Reinigungswalze
und das Antriebselement durch ein Mitnehmerprofil mit-
einander formschlüssig verbunden. Insbesondere weist
eine der beiden Verbindungspartner dabei einen Vor-
sprung auf, welcher in eine zugeordnete Aufnahme des
anderen Verbindungspartners formschlüssig eingreift.
[0030] Dieser Vorsprung kann zur Übertragung der
Drehbewegung an seine Außenwandseite zusätzlich
Rippenfortsätze aufweisen, welche in zugeordnete Auf-
nahmeschlitze der Aufnahme eingreifen. Zur verbesser-
ten Kopplung können die Rippenfortsätze (und entspre-
chend die Aufnahmeschlitze) schraubenförmig gewen-
delt sein. Dadurch wird bei einer Übertragung der Dreh-
bewegung von dem Antriebselement auf die Reinigungs-
walze zusätzlich ein in Richtung der Drehachse wirksa-
mes axiales Moment ausgeübt. Besonders bevorzugt ist
die Wendelung dabei in derart geneigt, dass das axiale
Moment die Reinigungswalze im Betrieb in Richtung des
Antriebselementes heranzieht.
[0031] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung ist das Antriebselement ortsfest und um die An-
triebsdrehachse drehbar an dem Gehäuse gelagert. Dies
erleichtert die mechanische Kopplung mit dem elektri-
schen Antrieb, da das Antriebselement nicht erneut po-
sitioniert werden muss.
[0032] Zweckmäßigerweise ist die Reinigungswalze
aus dem Gehäuse entnehmbar ausgebildet. Da sich im
Betrieb immer wieder Schmutzpartikel und Fasern bzw.
Haare an dem Reinigungselement anlagern können, ist
es vorteilhaft, dieses hin und wieder zu Reinigungszwe-
cken zu entnehmen. Dabei ist die Zweiteilung des Rei-
nigungselements von weiterem Vorteil, da nur die Reini-

gungswalze entnommen werden muss.
[0033] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung sind
der elektrische Antrieb und das Reinigungselement
durch ein Getriebe miteinander gekoppelt. Ein etwaiges
Antriebsrad ist dabei insbesondere als Zahnrad ausge-
bildet, welches - gegebenenfalls unter Zwischenschal-
tung ein oder mehrerer zusätzlicher Zahnräder - an das
Reinigungselement koppelt. Dabei kann insbesondere
ein Antriebselement mit einem Zahnrad verbunden oder
teilweise zahnradförmig ausgebildet sein.
[0034] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung sind
der elektrische Antrieb und das Reinigungselement
durch ein endlos umlaufendes Antriebsmittel, insbeson-
dere einen Zahnriemen, miteinander gekoppelt. So wird
eine besonders gegenüber Verschmutzungen unemp-
findliche und geräuscharme Verbindung bereitgestellt.
Insbesondere kann ein elastisch ausgebildetes umlau-
fendes Antriebsmittel auch als mechanischer Puffer zwi-
schen dem elektrischen Antrieb und dem Reinigungse-
lement dienen.
[0035] Vorzugsweise ist der Transmissionsraum von
dem Saugkanal durch eine Trennwand abgeteilt. Die
Trennwand weist eine mit einer Berandung ausgebildete
Öffnung auf, durch welche das Reinigungselement hin-
durchragt. Zwischen der Berandung und dem Reini-
gungselement, insbesondere der Reinigungswalze, ist
dabei ein Ringkanal gebildet. Dieser Ringkanal kann im
Rahmen der Erfindung als eine strömungstechnische
Verbindung zwischen dem Transmissionsraum und dem
Saugkanal dienen. Dadurch kann aus dem Transmissi-
onsraum der Kühlluftstrom in den Saugkanal überführt
und dort abgeleitet werden.
[0036] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausge-
staltung weist der Ringkanal eine (radial, d.h. senkrecht
zu der Drehachse gemessene) Größe zwischen 0,5 mm
und 2 mm, insbesondere zwischen 0,5 mm 1 mm auf.
Besonders bevorzugt ist der Ringkanal mit einer Breite
von ca. 0,7 mm ausgebildet. Bei dieser Größe kann ein
hinreichender Kühlluftstrom erzeugt werden. Gleichzei-
tig ist eine Übertragung von Schmutzpartikeln aus dem
Saugkanal in den Transmissionsraum hinreichend un-
terbunden.
[0037] Besonders bevorzugt weist der Ringkanal eine
Querschnittsfläche zwischen 20 mm2 und 100 mm2 auf.
Im Rahmen der Erfindung ist es ganz besonders bevor-
zugt vorgesehen, dass die Querschnittsfläche des Ring-
kanals zu dem Strömungsquerschnitt der Verbindung
des Kühlluftauslasses mit dem Transmissionsraum - ins-
besondere der Abluftleitung - in einem Verhältnis zwi-
schen 1:2 und 2:1 steht. Besonders bevorzugt sind die
beiden Strömungsquerschnitte in etwa gleich groß aus-
gebildet.
[0038] Bevorzugt ist der Elektromotor zumindest teil-
weise, insbesondere mit einem etwaigen Motorgehäuse,
vorzugsweise vollständig in einer in dem Gehäuse aus-
gebildeten Motorkammer angeordnet. Die Motorkammer
dient der baulichen Trennung und Abkapselung des
Elektromotors. Hierdurch kann dieser mechanisch und
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vor Schmutzbeeinträchtigung geschützt werden. Weiter-
hin dienst sie der Lenkung des Kühlluftstroms.
[0039] Besonders bevorzugt weist die Motorkammer
zumindest eine Zuluftöffnung auf. Hierbei handelt es sich
um eine definierte Luftöffnung, welche die Motorkammer
mit einem im Betrieb höheren Druckniveau, insbesonde-
re der Außenseite der Staubsaugerdüse verbindet. Infol-
ge des über den Saugkanal und den Transmissionsraum
an den Kühlluftauslass des elektrischen Antriebs anlie-
genden Unterdrucks kann gleichzeitig über die Zuluftöff-
nung Frischluft von dem höheren Druckniveau bzw. aus
der Umgebung angesaugt werden. Die Zuluftöffnung
kann auch nur mittelbar mit der Außenseite des Gehäu-
ses verbunden sein.
[0040] Vorzugsweise weist die Zuluftöffnung einen
Strömungsquerschnitt von zumindest 50 mm2, insbeson-
dere zumindest 70 mm2, ganz besonders bevorzugt zu-
mindest 100 mm2 auf. Es ist vorteilhafterweise vorgese-
hen, dass die Zuluftöffnung einen größeren Strömungs-
querschnitt aufweist als die strömungstechnische Ver-
bindung des Kühlluftauslasses mit dem Transmissions-
raum.
[0041] Ganz besonders bevorzugt ist vorgesehen,
dass die Zuluftöffnung in einem Bereich der Motorkam-
mer angeordnet ist, welcher - bezogen auf den Elektro-
motor - dem Kühllufteinlass gegenüberliegt. Im Rahmen
des vorgesehenen Kühlluftstromes wird dabei erreicht,
dass die Kühlzuluft zunächst an einer Außenseite des
Motorgehäuses vorbeistreicht, bevor diese über den
Kühllufteinlass in dessen Inneres gelangt. Anschließend
wird Sie dort weiter erwärmt und über den Kühlluftaus-
lass im Rahmen der Erfindung gezielt abgezogen.
[0042] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von le-
diglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden Figuren
erläutert. Es zeigen dabei schematisch:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Staubsaugerdüse mit teilwei-
se aufgebrochenem Gehäuse,

Fig. 2 eine Unteransicht der Düse aus Fig. 1 und

Fig. 3 einen teilweisen Horizontalschnitt entlang der
Ebene A-A aus Fig. 1.

[0043] Die Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Staub-
saugerdüse 1 mit einem teilweise aufgebrochenen dar-
gestellten Gehäuse 2. Das Gehäuse 2 erstreckt sich in
einer Arbeitsrichtung x, einer Querrichtung y und in einer
senkrecht zu der Arbeitsrichtung x und der Querrichtung
y stehenden Vertikalrichtung z. Die Staubsaugerdüse 1
ist als sogenannte Doppelgelenkdüse mit einem um eine
in der Querrichtung verlaufende Schwenkachse
schwenkbar an dem Gehäuse 2 anschließenden Zwi-
schenstück 3 und einem bezüglich der Arbeitsrichtung x
am rückwärtigen Ende des Zwischenstücks 3 ebenfalls
schwenkbar ausgebildeten Sauganschlussstutzen 4.
Weiterhin trägt das Zwischenstück 3 zwei rückwärtige

Laufrollen 5, deren Drehachse 5a mit einer zweiten
Schwenkachse fluchtet, um die der Sauganschlussstut-
zen 4 an dem Zwischenstück angelenkt ist.
[0044] Durch das teilweise aufgebrochene Gehäuse 2
ist im Innern ein Saugkanal 6 erkennbar, welcher sich im
Wesentlichen in der Querrichtung y erstreckt und über
eine Saugleitung 7 mit dem Sauganschlussstutzen 4
strömungstechnisch verbunden ist.
[0045] Einer vergleichenden Betrachtung mit der Un-
teransicht aus Fig. 2 entnimmt man, dass an der Unter-
seite des Gehäuses 2 - bezogen auf die Vertikalrichtung
z - ein Saugmund 8 ausgebildet ist, welcher durch eine
bezüglich der Arbeitsrichtung x vordere Saugmundkante
8a und eine hintere Saugmundkante 8b begrenzt wird
und ferner an den darüber angeordneten Saugkanal 6
anschließt.
[0046] In dem Saugkanal 6 ist ein Reinigungselement
9 um eine in der Querrichtung y verlaufende Drehachse
d drehbar angeordnet. Das Reinigungselement 9 um-
fasst dabei eine Reinigungswalze 10, welche mit Reini-
gungsmitteln in Gestalt von Borstenbüscheln 10a und
Reinigungslippen 10b besetzt ist. Die Reinigungswalze
10 ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel aus dem
Gehäuse 2 entnehmbar ausgestaltet. Zum Antrieb weist
das Reinigungselement 9 zusätzlich ein mit der Reini-
gungswalze 10 verbindbares Antriebselement 11 auf,
welches ortsfest und drehbar um die Drehachse d in dem
Gehäuse 2 gelagert ist. Zur Verbindung mit der Reini-
gungswalze 10 weist das Antriebselement 11 einen nicht
dargestellten Antriebsdorn auf, welcher in eine zugeord-
nete Aufnahme der Reinigungswalze 10 hineinragt.
[0047] Die erfindungsgemäße Staubsaugerdüse 1
weist zusätzlich einen elektrischen Antrieb 12 mit einem
Elektromotor 13 auf. In der Querrichtung y neben dem
Saugkanal ist weiterhin ein Transmissionsraum 14 aus-
gebildet, in dem der elektrische Antrieb 12 mit dem Rei-
nigungselement 9 mechanisch gekoppelt ist.
[0048] Der Elektromotor 13 ist mit einem Motorgehäu-
se 13a ausgebildet, welches einen Kühlluftauslass 13b
aufweist. Erfindungsgemäß ist der Kühlluftauslass 13b
mit dem Transmissionsraum 14 strömungstechnisch ver-
bunden. Dies wird im gezeigten Ausführungsbeispiel
durch eine Abluftleitung 15 bewirkt.
[0049] Diese ist dichtend an das Motorgehäuse 13a
angeschlossen und mündet in einer Wandung 14a des
Transmissionsraums 14.
[0050] Wie man insbesondere der Fig. 3 entnehmen
kann, ist das Gehäuse 13a des Elektromotors 13 voll-
ständig innerhalb einer in dem Gehäuse 2 ausgebildeten
Motorkammer 17 angeordnet. Der elektrische Antrieb 12
umfasst dabei ein in dem Transmissionsraum 14 ange-
ordnetes Antriebsrad 12a. Dieses ist mit dem Elektromo-
tor 13 durch eine Motorwelle 13c verbunden, welche sich
durch die Wandung 14a des Transmissionsraums er-
streckt. Dabei verbleibt zwischen der Wandung 14a des
Transmissionsraums 14 und der Antriebswelle 13c ein
Ringspalt s1 von weniger als 1 mm.
[0051] Die Wandung 14a des Transmissionsraums 14
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bildet weiterhin eine Trennwand 16 zu dem Saugkanal
6 aus. Die Trennwand 16 weist eine mit einer Berandung
16a ausgebildete Öffnung 16b auf, durch welche das Rei-
nigungselement 9 hindurchragt. In dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel wird im Bereich der Öffnung 16b der
äußerste Rand des Reinigungselements 9 durch den
Walzenkörper der Reinigungswalze 10 gebildet. Zwi-
schen der Berandung 16a und der Reinigungswalze 10
verbleibt ein Ringkanal s2 zwischen 0,5 mm und 2 mm,
welcher den Transmissionsraum 14 strömungstechnisch
mit dem Saugkanal 6 verbindet.
[0052] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel sind der
elektrische Antrieb 12 über dessen um eine Antriebsach-
se a drehbares Antriebsrad 12a mit dem Antriebselement
11 der Reinigungswalze 9 durch ein endlos umlaufendes
Antriebsmittel in Gestalt eines Zahnriemens 18 verbun-
den. Dazu ist ein Teil des Antriebselements 11 als An-
triebsritzel 11a ausgebildet, über das der Zahnriemen 18
läuft. Die Antriebsachse a und die Drehachse d sind zu-
einander parallel in der Querrichtung y ausgerichtet und
bezüglich der Arbeitsrichtung x hintereinander angeord-
net. Vorzugsweise ist die Antriebsachse a bezüglich der
Vertikalrichtung z auf zumindest derselben Höhe ange-
ordnet.
[0053] Die Luftführung ist in der Fig. 3 anhand von Pfei-
len angedeutet. Die Motorkammer 17 weist eine Zuluft-
öffnung 17a auf, welche diese mit dem Äußeren des Ge-
häuses 2 verbindet. Die Zuluftöffnung 17a mündet dabei
in einen Zwischenspalt zwischen dem Gehäuse 2 und
dem Zwischenstück 3. An dieser Stelle ist sie einerseits
verdeckt angeordnet und andererseits vor eindringen-
dem Schmutz und unabsichtliches Verdecken geschützt.
[0054] Im Rahmen des gezeigten Ausführungsbei-
spiels weist der Elektromotor 13 einen Kühllufteinlass
13d auf. Dieser ist auf der der Zuluftöffnung 17a abge-
wandten Seite des Motorengehäuses 13a angeordnet.
Infolgedessen streicht ein durch die Zuluftöffnung 17a
eingetretener Kühlluftstrom zunächst an der Außenseite
des Motorgehäuses 13a vorbei, bevor er durch den Kühl-
lufteinlass 13d in das Innere des Motorgehäuses 13a ein-
tritt. Dort wird er durch die Abwärme des Elektromotors
weiter erwärmt und tritt durch den Kühlluftauslass 13b
aus dem Motorgehäuse 13a aus und wird durch die Ab-
luftleitung 15 in den Transmissionsraum 14 überführt.
Aufgrund des im Betrieb herrschenden Druckgefälles
wird der Kühlluftstrom abschließend durch den Ringka-
nal s2 in den Saugkanal 6 geführt und dort gemeinsam
mit dem Saugluftstrom durch die Saugleitung 7 in Rich-
tung des Sauganschlussstutzens 4 abgezogen.

Patentansprüche

1. Staubsaugerdüse (1) mit einem Gehäuse (2), mit ei-
nem in dem Gehäuse (2) ausgebildeten Saugkanal
(6), mit einem an einer Unterseite des Gehäuses
ausgebildeten, sich in einer Querrichtung (y) erstre-
ckenden und an den Saugkanal (6) anschließenden

Saugmund (8), mit einem in dem Saugkanal (6) um
eine Drehachse (d) drehbar angeordneten Reini-
gungselement (9), mit einem in der Querrichtung (y)
neben dem Saugkanal (6) angeordneten Transmis-
sionsraum (14), und mit einem zumindest teilweise
in dem Transmissionsraum (14) angeordneten und
einen Elektromotor (13) aufweisenden elektrischen
Antrieb (12), welcher in dem Transmissionsraum
(14) mit dem Reinigungselement (9) mechanisch ge-
koppelt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
elektrische Antrieb (12) einen Kühlluftauslass (13b)
aufweist, welcher strömungstechnisch mit dem
Transmissionsraum (14) verbunden ist.

2. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der elektrische Antrieb (12)
ein in dem Transmissionsraum (14) angeordnetes
Antriebsrad (12a) aufweist.

3. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Elektromotor (13) au-
ßerhalb des Transmissionsraums (14) angeordnet
ist, dass das Antriebsrad (12a) durch eine Antriebs-
welle (13c) mit dem Elektromotor (13) verbunden ist,
welche durch eine Wandung (14a) des Transmissi-
onsraums (14) verläuft.

4. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen der Wandung
(14a) des Transmissionsraums (14) und dem elek-
trischen Antrieb (12) ein Ringspalt (s1) von weniger
als 1 mm, vorzugsweise zwischen 0,01 mm und 0,1
mm verbleibt.

5. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektro-
motor (13) ein Motorgehäuse (13a) aufweist, wel-
ches den Kühlluftauslass (13b) ausbildet und zumin-
dest einen Kühllufteinlass (13d) aufweist, und dass
der Kühlluftauslass (13b) durch eine Abluftleitung
(15) mit dem Transmissionsraum (14) verbunden ist.

6. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abluftleitung (15) einen
Leitungsquerschnitt zwischen 4 mm2 und 30 mm2

aufweist.

7. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abluftleitung (15)
als Rohrleitung ausgebildet ist.

8. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abluftlei-
tung (15) in das Gehäuse (2) integriert ist.

9. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Abluftlei-
tung (15) dichtend an das Motorgehäuse (13a) an-
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schließt.

10. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 5
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abluftlei-
tung (15) in einer Wandung (14a) des Transmissi-
onsraums (14) mündet.

11. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Reini-
gungselement (9) eine mit Reinigungsmitteln (10a,
10b), insbesondere mit Borsten (10a), besetzte Rei-
nigungswalze (10) und ein lösbar mit der Reini-
gungswalze (10) verbindbares Antriebselement (11)
aufweist, welches mit dem elektrischen Antrieb (12)
gekoppelt ist.

12. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Antriebselement (11)
ortsfest und um die Drehachse (d) drehbar an dem
Gehäuse (2) gelagert ist.

13. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 11 oder 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reinigungswalze
(10) aus dem Gehäuse (2) entnehmbar ist.

14. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der elektri-
sche Antrieb (12) und das Reinigungselement (9)
durch ein Getriebe miteinander gekoppelt sind.

15. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass der elektri-
sche Antrieb (12) und die Reinigungswalze (9) durch
ein endlos umlaufendes Antriebsmittel, insbesonde-
re einen Zahnriemen (18) gekoppelt sind.

16. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Trans-
missionsraum (14) von dem Saugkanal (6) durch ei-
ne Trennwand (16) abgeteilt ist, dass die Trennwand
(16) eine mit einer Berandung (16a) ausgebildete
Öffnung (16b) aufweist, durch welche das Reini-
gungselement (9) hindurchragt und dass zwischen
der Berandung (16a) und dem Reinigungselement
(9), insbesondere der Reinigungswalze (10), ein
Ringkanal (s2) gebildet ist.

17. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der Ringkanal (s2) eine
senkrecht zu der Drehachse (d) gemessene Größe
zwischen 0,5 mm 2 mm, insbesondere zwischen 0,5
mm und 1 mm aufweist.

18. Staubsaugerdüse (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Elek-
tromotor (13) zumindest teilweise, insbesondere mit
einem Motorgehäuse (13a), vorzugsweise vollstän-
dig in einer in dem Gehäuse (2) ausgebildeten Mo-

torkammer (17) angeordnet ist.

19. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 18, dadurch
gekennzeichnet, dass die Motorkammer (17) zu-
mindest eine Zuluftöffnung (17a) aufweist.

20. Staubsaugerdüse (1) nach Anspruch 19 und einem
der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuluftöffnung (17a) in einem Bereich der
Motorkammer (17) angeordnet ist, welcher bezogen
auf den Elektromotor (13) dem Kühllufteinlass (13d)
gegenüberliegt.
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